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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

Bekanntmachung der 5. Satzung vom 06.02.2015 zur Änderung der 
Kostenersatz- und Gebührensatzung der Feuerwehr der Stadt Hamminkeln 
vom 14.04.2011 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) - in 
der aktuell gültigen Fassung -, § 41 Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122) - in der aktuell gültigen 
Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610) - in der aktuell 
gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 05.02.2015 
folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

Der Tarif zur Kostenersatz- und Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Hamminkeln vom 
14.04.2011 wird gemäß Anlage 1, die Bestandteil dieser 4. Änderungssatzung ist, neu 
gefasst. 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Amtsblatt Nr. 3 der Stadt Hamminkeln vom 27.02.2015
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

Anlage 1 

Tarif zur Kostenersatz- und Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Hamminkeln vom 
14.04.2011 

1.	 Personal € / 15 Min. € / Stunde 
1.1	 Feuerwehr-Dienstkraft 5,25 21,-

2.	 Fahrzeuggebühr 
2.1	 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 27,25 109,-
2.2	 Löschgruppenfahrzeug (LF) 8/6 und 10/6 33,50 134,-
2.3	 Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 u. Normnachfolger LF 20/16 6,00 24,-
2.4	 Rüstwagen (RW) 2 7,25 29,-
2.5	 Hubrettungsfahrzeug DLK 18-12 18,00 72,-
2.6	 Gerätewagen (GW) T 12,75 51,-
2.7	 Gerätewagen (GW) 13,50 54,-
2.8	 Kommandofahrzeug (KdoW) 16,00 64,-

In diesen Beträgen sind die Kosten für die auf den Fahrzeugen mitgeführten Geräte 
enthalten. 

3.	 Für verbrauchte Löschmittel (Löschpulver, Schaummittel usw.), Ölbindemittel und 
sonstige Verbrauchsmittel wird ein Kostenersatz entsprechend der Höhe des vor 
dem Einsatz letzten von der Feuerwehr gezahlten Bezugspreises erhoben. 

4.	 Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung und Überprüfung der eingesetzten 
Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird sowohl die erforderliche Arbeitszeit 
als auch erforderliches Verbrauchsmaterial gesondert berechnet. 

5.	 Aufwand für notwendige Fremdleistungen wird in Höhe der Selbstkosten gesondert 
berechnet. 

6.	 Wasserverbrauch und Benutzung der Abwasseranlage 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den in der Stadt Hamminkeln geltenden 
Tarifen. 

7.	 Werden bei Veranstaltungen Feuersicherheitswachen als freiwillige Leistungen 
gestellt, berechnet sich die Gebühr für das Personal nach Ziff. 1.1; für die Fahrzeuge 
und Geräte wird je Tag oder Veranstaltung ein Stundensatz nach Pos. 2 erhoben. 

8.	 Für anfallende Stoffe mit umweltschädigender Wirkung (Chemikalien, verschmutzte 
Kraftstoffe, Öle, Ölbindemittel usw.), die einer Entsorgungsstelle zugeführt werden 
müssen, werden die Entsorgungskosten in Höhe der Selbstkosten in Rechnung 
gestellt. 

9.	 Mit der dritten nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung einer 
Brandmeldeanlage pro Kalenderjahr werden der jeweilige Stundensatz nach Ziff. 1.1 
(Anzahl der eingesetzten Feuerwehrangehörigen) und die jeweilige Fahrzeuggebühr 
nach Ziff. 2 in Rechnung gestellt. 

Amtsblatt Nr. 3 der Stadt Hamminkeln vom 27.02.2015
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

10.	 Bei einer missbräuchlichen Alarmierung, werden der jeweilige Stundensatz nach Ziff. 
1.1 (Anzahl der eingesetzten Feuerwehrangehörigen) und die jeweilige
 
Fahrzeuggebühr nach Ziff. 2 in Rechnung gestellt.
 

11.	 Für Leistungen, die in diesem Tarif nicht aufgeführt sind, gelten die Sätze 
vergleichbarer Positionen dieses Tarifes. 

12.	 In begründeten Fällen, insb. bei Inanspruchnahme einzelner Geräte für längere Zeit, 
können Pauschalbeträge vereinbart werden. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der Kostenersatz- und Gebührensatzung der 
Feuerwehr der Stadt Hamminkeln vom 14. April 2011 der Stadt Hamminkeln wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

Hamminkeln, 06.02.2015 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

- Schlierf 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in
 
der Stadt Hamminkeln -Hebesatzsatzung- vom
 

05.02.2015
 

Der Rat der Stadt Hamminkeln hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. 
NRW, Seite 878 [SGV. NRW. 2023]), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl I, S 2794), des § 16 Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBL. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I, S. 1266) und des § 1 Gesetz über die Zuständigkeit 
für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (RSteuZustG NW) vom 16.12.1981 (GV 
NRW, S. 732 [SGV. NRW. Bestand 611]) in seiner Sitzung vom 05.02.2015 die folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

Die Stadt Hamminkeln erhebt
 
a) nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes eine Grundsteuer
 
auf den in ihrem Gebiet belegenen Grundbesitz,
 
b) nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes eine Gewerbesteuer.
 

§ 2 
Hebesätze 

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) 340 v. H. 
b)	 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) 650 v. H. 

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuerertrag 452 v. H. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt ab dem 01.01.2015 in Kraft. Die Hebesatzsatzung 
vom 14.04.2011 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in 
der Stadt Hamminkeln -Hebesatzsatzung- vom 05.02.2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Hamminkeln, den 05.02.2015 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

- Schlierf 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

Öffentliche Bekanntmachung der Erörterung für den Neubau der 380-kV-
Höchstspannungsfreileitung im Planfeststellungsverfahren für die 380-kV-
Höchstspannungsfreileitung (HFL) Wesel – Bundesgrenze NL (Doetinchem), 
Bauleitnummer (Bl.) 4221/4222 im Abschnitt Umspannanlage (UA) Wesel / 
Niederrhein – Punkt (Pkt.) Wittenhorst der Amprion GmbH und der Westnetz 
GmbH 

B e k a n n t m a c h u n g 

Die Bezirksregierung Düsseldorf führt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für 
die o. a. Freileitung gemäß §§ 43 ff. des Gesetzes über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) in Verbindung mit § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
einen Erörterungstermin durch. 

1.	 Der Erörterungstermin findet statt am 

Dienstag, den 10.03.2015 

Beginn 10:00 Uhr 
Großer Sitzungssaal 
im Kreishaus Wesel 

Reeser Landstraße 31 
46483 Wesel 

2.	 Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen 
erörtert. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange von dem Vorhaben 
berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 
und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 
Die Tagesordnung wird im Termin bekannt gegeben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten ohne ihn 
verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und 
dass das Anhörungsverfahren mit Schluss des Erörterungstermins beendet ist. 

Die fristgerecht ein-gegangenen Einwendungen werden auch dann 
im weiteren Verfahren berücksichtigt, wenn der/die Einwender/in nicht am 
Erörterungstermin teilnimmt. 

3.	 Privaten Einwendern, die Bedenken gegen eine individuelle 
Grundstücksinanspruchnahme vorgetragen haben, wird die Möglichkeit zur 
Einzelerörterung gegeben. Diese Erörterung bezieht sich ausschließlich auf die 
vorgetragenen konkreten Grundstücksbelange. 

4.	 Sollte die Erörterung an dem vorgenannten Termin nicht abgeschlossen sein, wird 
diese am 11.03.2015 (ab 10.00 Uhr) an gleicher Stelle fortgesetzt. Die Entscheidung 
darüber wird durch die Verhandlungsleiterin am Ende der Sitzung am 10.03.2015 
getroffen. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln
 

5.	 Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

6.	 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Der Verhandlungsleiter kann Zuhörer, insbesondere Vertreter der Medien zulassen, 
wenn kein Verfahrensteilnehmer bzw. Teilnahmeberechtigter widerspricht. 

Hinweis:
 
Allen Einwendern, die individuelle Einwendungen vorgebracht haben, wird die
 
Gegenäußerung des Antragstellers auf dem Postweg zugestellt.
 

Hamminkeln, 09.02.2015
 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

Schlierf 
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